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P LANZ EICHENERKLÄRUNG 
 
1. Art d e r bauliche n Nutzung 
 
   Allgem eines W ohngebiet 
 
   Allgem eines W ohngebiet (Baufenster) 
 
 
2. Ma ß d e r bauliche n Nutzung 
 
   Grundflächenz ahl 
 
   Grundfläche (m axim al) 
 
   Zahl der V ollgeschosse (als H öchstm aß) 
 
   Zahl der V ollgeschosse (z wingend) 
 
   m it H öhenbeschränkung 
 
3. Bauwe is e , Baulinie n, Baugre nze n  
 
   Baugrenz e 
 
   offene Bauweise 
 

nur Einz elhäuser z ulässig 
 
nur Doppelhäuser z ulässig 
 
nur Einz el- und Doppelhäuserhäuser z ulässig 
 
nur H ausgruppen z ulässig 

 
4. Ve rke hrs fläche n  
 
   Straßenverkehrsfläche 
 
   Straßenbegrenz ungslinie 
 

V erkehrsflächen  besonderer Zweckbestim m ung 
 
V erkehrsberuhigter Bereich 
 
Fuß- und Radweg 
 
Flächen für Gem einschaftsstellplätz e 

 
 
 
 
 

 
 
5. Grü nfläche n 
 

Öffentliche Grünflächen 
 
 
V erkehrsgrün 
 
Spielplatz 

 
6. P la nunge n, Nutzungs re ge lunge n und  Fläche n fü r Ma ßna hm e n zum  
Schutz, zur P fle ge und  zur Entwicklung von Natur und  La nd s cha ft 
 

U m grenz ung von Flächen für die Anpflanz ung von Bäu-
m en, Sträuchern und sonstigen Bepflanz ungen 
 
z u erhaltender Baum 
 
anz upflanz ender Baum 
 

       LSW      Lärm schutz wall 
 

7. Fläche n fü r Ve rs orgungs a nla ge n 
 
Fläche für V ersorgungsanlagen – Elektriz ität - 
 
 

8. Wa s s e rfläche n, Fläche n fü r Wa s s e rwirtscha ft 
 

Flächen für die W asserwirtschaft, den H ochwasserschutz 
und die Regelung des W asserabflusses 
 
Graben 
 
Flächen für die W asserwirtschaft, den H ochwasserschutz 
und die Regelung des W asserabflusses 
 
Räum streifen 

 
9. Sons tige P la nze iche n 

 
Bauverbotszone 20m 
 
Abgrenz ung unterschiedlicher Nutz ungen 
 
Lärmpegelbereiche 
 
Abgrenz ungen  Linie 45 dB(A) nachts 
 
Sichtdreieck (z.B. 10,0m/30,0m) 
 
Grenz e des räum lichen Geltungsbereiches 

 

Baugebiet: 
„Erwe ite rung Baugebiet Kuhwe id e   

a n d e r Da lum e r Stra ße “ 
m it örtliche n Bauvors chrifte n ü be r d ie  Ge s ta ltung 

P la n Nr. 80 Ma ßstab 1:1000 

Aufge s te llt d urch: 
Sta d t Me ppe n, Fachbe re ich Sta d tpla nung 

P roje ktve ra ntwortung: 
 

(Giese) 

P roje ktbe a rbe itung: 
 

(Stahl) 
V erfahrensstand: Dez em ber 2023 

 

STADT MEP P EN 

Nödi ke

P RÄAMBEL 
Aufgrund des § 1 Abs.3 und des § 10 Abs.1 des Baugesetz buches (BauGB) i.V . m it §§ 10 und 58 
des Nds. Kom m unalverfassungsgesetz es (NKom V G) und des § 84 Abs. 3 der Nds. Bauordnung 
(NBauO ) hat der Rat der Stadt Meppen diesen Bebauungsplan Nr.80, bestehend aus der P lan-
z eichnung und den nebenstehenden planungsrechtlichen, textlichen Festsetz ungen sowie den 
örtlichen Bauvorschriften über die Gestaltung, als Satz ung beschlossen. 
Stadt Meppen 
Meppen, den              
           Bürgerm eister  

VERFAHRENSVERMERKE : 
Der V erwaltungsausschuss der Stadt Meppen hat in seiner Sitz ung am      die Auf-
stellung des Bebauungsplanes Nr. 80 beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gem . § 2 Abs.1 
BauGB am      ortsüblich bekannt gem acht worden. 
Die frühz eitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem . § 3 Abs.1 BauGB hat am    stattge-
funden. Die Behörden und sonstigen T räger öffentlicher Belange sind  gem . §4 Abs.1 BauGB m it 
Schreiben vom     unterrichtet und z ur Äußerung bis z um    aufgefordert 
worden. 
Meppen, den              
           Bürgerm eister  
 
Der V erwaltungsausschuss der Stadt Meppen hat in seiner Sitz ung am      dem 
Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung einschließlich des U m weltberichtes z uge-
stim m t und die öffentliche Auslegung gem . § 3 Abs.2 BauGB beschlossen. O rt und Dauer der 
öffentlichen Auslegung wurden am     ortsüblich bekanntgem acht. Der Entwurf des Bebau-
ungsplanes und der Begründung m it U m weltbericht haben vom    bis z um     
gem . § 3 Abs.2 BauGB öffentlich ausgelegen. In diesem  Zeitraum waren die ausz ulegenden U n-
terlagen gem äß § 4a (4) BauGB z usätz lich über www.m eppen.de sowie über das Landesportal 
https://uvp.niedersachsen.de z ugänglich.  
 
Meppen, den              
           Bürgerm eister  
 
Der Rat der Stadt Meppen hat den Bebauungsplan Nr. 80 nach P rüfung der Anregungen und 
Bedenken gem . § 3 Abs.2 BauGB in seiner Sitz ung am    als Satz ung (§ 10 BauGB) so-
wie die Begründung m it U m weltbericht beschlossen. 
Meppen, den              
           Bürgerm eister  
 
Der Bebauungsplan Nr. 80 ist gem. § 10 Abs.3 BauGB am     im elektronischen 
Am tsblatt Nr.   für die Stadt Meppen bekanntgem acht und dam it am     rechts-
verbindlich geworden. 
Meppen, den              
          Bürgerm eister i.A. 
 
Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes ist die V erletz ung von V orschrif-
ten gem . § 215 Abs.1 BauGB beim  Zustandekom m en des Bebauungsplanes -nicht- geltend ge-
m acht worden. 
Meppen, den               
          Bürgerm eister i.A. 

 

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte   Maßstab 1:1000 
   Q uelle:  Ausz ug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen  
     V erm essungs- und Katasterverwaltung  ©2023 
        
Landesam t für Geoinform ation und 
Landentwicklung Niedersachsen, Regionaldirektion Meppen 
 
Angaben und P räsentationen des am tlichen V erm essungswesens sind durch das Niedersächsische Gesetz  
über das am tliche V erm essungswesen (NV ermG) sowie durch das Gesetz  über U rheberrecht und verwand-
te Schutz rechte (U rheberrechtsgesetz ) gesetz lich geschütz t. 
Die V erwertung für nichteigene oder für wirtschaftliche Zwecke und die öffentliche W iedergabe von Anga-
ben des am tlichen V erm essungswesens und von Standardpräsentationen ist nur m it Erlaubnis der z ustän-
digen V erm essungs- und Katasterbehörde z ulässig. Keiner Erlaubnis bedarf: 
 Die V erwertung von Angaben des am tlichen V erm essungswesens und von Standardpräsentationen für Aufgaben 
des übertragenen W irkungskreises durch kom m unale Körperschaften, 

 Die öffentliche W iedergabe von Angaben des am tlichen V erm essungswesens und von Standardpräsentationen 
durch kom m unale Körperschaften, soweit diese im  Rahm en ihrer Aufgabenerfüllung eigene Inform ationen für Drit-
te bereitstellen. (Ausz ug aus § 5 Absatz  3 NV erm G) 

m H b

HINWEISE 
1. Ge s e tzliche Grund la ge n 
Für diesen Bebauungsplan sind das Baugesetz buch (BauGB), die Baunutz ungsverordnung 
(BauNV O ) und die P lanz eichenverordnung 1990 (P lanz V  90) in den jeweils geltenden Fassungen 
anz uwenden. 
2. De nkm a ls chutz 
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- und frühgeschichtliche Bodenfunde (das könn-
ten u. a. sein: T ongefäßscherben, H olz kohleansam m lungen, Schlacken sowie auffällige Bodenver-
färbungen und Steinkonz entrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gem acht werden, sind 
diese gem äß § 14 Abs. 1 des Nds. Denkm alschutz gesetz es (NDSchG) m eldepflichtig und m üssen 
der unteren Denkm alschutz behörde der Stadt Meppen unverz üglich gem eldet werden. Melde-
pflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der U nternehm er. Bodenfunde und Fundstellen 
sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis z um  Ablauf von 4 W erktagen nach der Anz eige unverän-
dert z u lassen, bz w. für ihren Schutz ist Sorge z u tragen, wenn nicht die Denkm alschutz behörde 
vorher die Fortsetz ung der Arbeit gestattet. 
3. Sichtd re ie cke 
Der dargestellten  Sichtdreiecke sind von jeder sichtbehindernden Nutz ung und Bepflanz ung von 
m ehr als 0,80 m über dem  Straßenniveau freiz uhalten (ausgenom m en sind einz elne H ochstäm-
m e). 
4. Wid m ungsve rfü gung 
Für die noch nicht dem  öffentlichen V erkehr gewidm eten festgesetz ten V erkehrsflächen wird ge-
m äß § 6 Abs. 5 Nds. Straßengesetz  verfügt, dass die W idm ung m it der V erkehrsfreigabe wirksam 
ist. 
5. Abfa llbe s e itigung 
Die Entsorgung der im  P langebiet anfallenden Abfälle erfolgt entsprechend den abfallrechtlichen 
Bestim m ungen sowie den jeweils gültigen Satz ungen z ur Abfallentsorgung des Landkreises Em s-
land. T räger der öffentlichen Abfallentsorgung ist der Landkreis Em sland. Die Zufahrt z u Abfallbe-
hälterstandplätz en ist nach den geltenden Arbeitsschutz vorschriften so anz ulegen, dass ein 
Rückwärtsfahren von Abfallsam m elfahrz eugen nicht erforderlich ist. Die Befahrbarkeit des P lan-
gebietes m it 3-achsigen Abfallsam m elfahrz eugen ist durch aus-reichend bem essene Straßen und 
geeignete W endeanlagen gem äß den Anforderungen der Richtlinien für die Anlage von Stadtstra-
ßen (RASt in der aktuellen Fassung Ausgabe 2006) z u gewährleisten. An Abfuhrtagen m uss die 
z um  W enden benötigte Fläche der W endeanlage von ruhendem  V erkehr freigehalten werden. Das 
geplante Rückwärtsfahren und das Befahren von Stichstraßen ohne W endem öglichkeit ist für Ent-
sorgungsfahrz euge bei der Sam m elfahrt nicht z ulässig. 
Am Ende von Stichstraßen (Sackgassen) sollen in der Regel geeignete W endeanlagen eingerich-
tet werden. Sofern in Einz elfällen nicht ausreichend dim ensionierte W endeanlagen angelegt wer-
den können, m üssen die Anlieger der entsprechenden Stichstraßen ihre Abfallbehälter an der 
nächstliegenden öffentlichen, von den Sam m elfahrz eugen z u befahren-den Straße z ur Abfuhr be-
reitstellen. Dabei ist z u beachten, dass geeignete Stellflächen für Abfallbehälter an den ordnungs-
gem äß z u befahrenden Straßen eingerichtet werden und dass die Entfernungen z wischen den 
jeweils betroffenen Grundstücken und den Abfallbehälterstandplätz en ein vertretbares Maß (i.d.R. 
< 80 m) nicht überschreiten. 
6. Schie ßgebiet 
Das P langebiet befindet sich in der Nähe des Schießplatz es der W T D 91. V on dem  dortigen Er-
probungsbetrieb gehen nachteilige Im m issionen, insbesondere Schießlärm, auf das P langebiet 
aus. Es handelt sich um eine bestandsgebundene Situation m it ortsüblicher V orbelastung. Für die 
in Kenntnis dieses Sachverhaltes errichteten baulichen Anlagen können gegen die Betreiber die-
ses P latz es (W T D 91 Meppen) keinerlei Abwehr- und Entschädigungsansprüche geltend gem acht 
werden. Es wird em pfohlen, den Im m issionen durch geeignete Gebäudeanordnung sowie durch 
bauliche Schallschutz m aßnahm en z u begegnen. 

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN ÜBER DIE GESTALTUNG 
(ge m . § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m it § 84 NBauO) 

1. Dachform  
Für die H auptgebäude im  W A 1 werden Sattel-, W alm -, Krüppelwalm - und P ultdächer 
fest-gesetz t. Die Dachneigung bei z weiseitig geneigten P ultdächern wird auf 25° bis 45° 
und bei einseitig geneigten P ultdächern auf 10° bis 20° festgesetz t. Die Dachneigung von 
Sattel-, W alm - und Krüppelwalm dächern wird im  W A 1 auf 38° bis 52° festgesetz t.  
Für die H auptgebäude im  W A 4 werden W alm - oder Krüppelwalm dächer festgesetz t. Die 
Dachneigung wird im  W A 4 auf 20° bis 36° festgesetz t. 
Für die H auptgebäude im  W A 2, W A 3, W A 5, W A 6 und W A 7 wird keine Dachform fest-
gesetz t. Bei Errichtung von Sattel-, W alm -, Zelt-, Krüppelwalm - und z weiseitig geneigten 
P ultdächern in den W A 2, W A 3, W A 5, W A 6 und W A 7 sind diese m it einer Dachnei-
gung von 20°-36° herz ustellen. Bei Errichtung von einseitig geneigten P ultdächern in den 
W A 2, W A 3, W A 5, W A 6 und W A 7 sind diese m it einer Dachneigung von m ax. 15° her-
z ustellen. Bei z weiseitig geneigten P ultdächern m üssen die Dachflächen gegeneinander 
geneigt und in der H öhe versetz t sein. Dabei darf der sichtbare W andanteil z wischen 
O berkante Dachhaut des unteren Daches und der U nterkante Dachhaut des O beren Da-
ches m indestens 1,0 m und m axim al 1,5 m betragen. 
Dies gilt nicht für eingeschossige Anbauten m it nicht m ehr als 20% der Grundfläche des 
H auptgebäudes. 

2. Einfrie d unge n, Grund stü cks ra nd begre nzunge n 
Soweit Grundstückseinfriedungen gegen öffentliche V erkehrsflächen vorgesehen sind, 
sind ausschließlich geschnittene Laubholz hecken, Ziegelm auern oder H olz z äune m it ver-
tikaler Gliederung (Staketz aun) z ulässig. Die H öhe der Einfriedung darf 0,60 m nicht un-
ter- und 1,10 m nicht überschreiten.  
Einfriedungen gegen alle öffentlichen Grünflächen und V erkehrsgrünflächen m üssen als 
Laubholz hecken ausgebildet werden. Die sonstigen Randbegrenz ungen z u anderen pri-
vaten Grundstücksflächen m üssen m it standortgerechten Laubgehölz en angelegt wer-
den. Für Einfriedungen gegen alle öffentlichen Grünflächen und V erkehrsgrünflächen 
können transparente Zäune z ugelassen werden, wenn sie ausschließlich z um  Schutz der 
Laubholz hecken errichtet werden. 

3. Vorgärte n 
Die nicht überbaubaren Grundstücksstreifen z wischen der öffentlichen V erkehrsfläche 
und der vorderen Gebäudefront, verlängert bis z u den seitlichen Grundstücksgrenz en 
(V orgärten) sind als V egetationsfläche anz ulegen, gärtnerisch z u gestalten und dauerhaft 
z u unterhalten. Die Anlage von flächigen Stein-, Schotter- oder Kiesbeeten und/ oder Fo-
lienabdeckungen sowie Kunstrasen ist im  V orgartenbereich nicht z ulässig. Ausgenom-
m en davon sind die notwendigen Zuwegungen. Die Zuwegungen z u den Grundstücken 
dürfen insgesam t eine Breite von m ax. 6,5 m nicht überschreiten.  

TEXTLICHE FESTSETZ UNGEN 
1. Socke lhöhe  
Die O berkante des Erdgeschossfußbodens darf nicht m ehr als 50 cm  über der endgültig ausge-
bauten Straße, gem essen in der Mitte der Straße und in der Mitte der Straßenfront des Gebäudes, 
betragen. 

2. Höhe bauliche r Anlage n 
Die T raufhöhe (=Schnittpunkt von O berkante Sparren m it der Außenkante des aufgehenden Mau-
erwerks) der Gebäude, gem essen von der O berkante des fertigen Erdgeschossfußbodens, wird für 
H auptgebäude wie folgt festgesetz t: 
W A 1: m ax. 3,95 m, 
W A 2: m ax. 6,5 m 
W A 3: m ax. 6,2 m 
W A 4: m ax. 3,2 m 
W A 5: m ax. 6,2 m 
W A 6: m ax. 6,5 m 
Die Festsetz ung der T raufhöhe gilt nicht für Erker und Frontspieße. Auf einer Länge von 1/3 der 
jeweiligen Gebäudeseite darf die T raufhöhe um  bis z u 1,00 m überschritten werden. 
Die Gebäudehöhe (Firsthöhe) ab O K Erdgeschossfußboden wird für H auptgebäude wie folgt fest-
gesetz t: 
W A 1: m ax. 9,50 m, für einseitig geneigte P ultdächer m ax. 7,0 m  
W A 2: m ax. 11,5 m, für einseitig geneigte P ultdächer m ax. 9,0 m  
W A 3: m ax. 10,0 m, für einseitig geneigte P ultdächer m ax. 8,5 m 
W A 4: m ax. 7,0 m 
W A 5: m ax. 10,0 m, für einseitig geneigte P ultdächer m ax. 8,5 m  
W A 6: m ax. 11,5 m, für einseitig geneigte P ultdächer m ax. 9,0 m  
W A 7: m ax. 4,5 m 

3. Wohne inhe ite n je Gebäud e  
Die Anz ahl der z ulässigen W ohnungen wird im W A 1 auf m ax. 2 W ohneinheiten je Einz elhaus 
bz w. 1 W ohneinheit je Doppelhaushälfte, im  W A 2 auf m ax. 2 W ohneinheiten je Einz elhaus, im  W A 
3 auf m ax. 1 W ohneinheiten je Doppelhaushälfte, im W A 4 auf m ax. 2 W ohneinheiten je Einz el-
haus, im  W A 5 auf m ax. 2 W ohneinheiten je Kettenhaus, im  W A 6 auf m ax. 6 W ohneinheiten je 
Einz elhaus und im  W A 7 auf m ax. 1 W ohneinheit je Einz elhaus (T inyhouse) festgesetz t. 

4. Nebe na nla ge n, Ga ra ge n, Ca rports 
In den allgem einen W ohngebieten W A 1, W A 2, W A 3, W A 4 und W A 5 sind Nebenanlagen gem . § 
14 BauNV O  sowie Garagen bz w. Carports gem . § 12 BauNV O  im  Bereich z wischen der vorderen 
Grundstücksgrenz e (=Straßenbegrenz ungslinie) und der vorderen Baugrenz e (=vordere Bauflucht) 
sowie z wischen vorhandener Grundstücksgrenz e an Flächen für Anpflanz ungen von Bäum en, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanz ungen gem . § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB und Baugrenz e unz u-
lässig. V ordere Grundstücksgrenz e ist bei Eckgrundstücken die Seite des H aupteingangsberei-
ches. Bei Grundstücken m it seitlich angrenz enden öffentlichen V erkehrsflächen (Eckgrundstück) 
m üssen Nebenanlagen sowie Garagen und Carports, sofern sie an der Grenz e z u diesen seitli-
chen öffentlichen V erkehrsflächen errichtet werden, einen Mindestabstand von 0,5 m einhalten. 
Die W and z ur öffentlichen V erkehrsfläche ist dauerhaft m it Rank-, Schling- oder Kletterpflanz en z u 
begrünen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB). Im W A 6 sind Garagen und Carports außerhalb der über-
baubaren Grundstücksfläche unz ulässig. Im W A 7 sind Stellplätz e, Carports und Garagen nicht z u-
lässig. H ier sind Stellplätz e nur innerhalb der U m grenz ung für Flächen für Gem einschaftsstellplät-
z e z ulässig. 

5. Grund stü cksgröße 
Zur Sicherung der angestrebten Baustruktur darf die Größe der Baugrundstücke folgende Min-
destwerte nicht unterschreiten: 
Einz elhaus:  450 m² 
Doppelhaushälfte: 250 m² 
Im W A 7 darf die Größe eines Baugrundstücks 200 m ² nicht unterschreiten und 330 m² nicht über-
schreiten. 

GR 50 m ²

LP B III

6. Übe rs chre itung d e r Baugre nze n 
Die Baugrenz en dürfen ausnahm sweise m it vorspringenden Bauteilen (Erker), W indfang usw.) um 
bis z u 1,0 m, höchstens jedoch um 1 % der Grundstücksfläche überschritten werden. 

7. Übe rs chre itung d e r zuläs s ige n Grund fläche 
Im W A 7 darf die z ulässige Grundfläche von 50 m ² je Baugrundstück durch überdachte und nicht 
überdachte Außenwohnbereiche (T errassen) um bis z u 15 m ² überschritten werden. 

8. Scha lls chutz 
Scha lls chutz von Wohn- und  Aufe ntha lts räum e n 
Anforderungen an die Luftschalldäm m ung z wischen Außen und Räum en in Gebäuden gem äß DIN 
4109-1: 
In den gekennz eichneten Bereichen des P langebietes sind beim  Neubau oder bei baugenehm i-
gungspflichtigen Änderungen von Aufenthaltsräum en in W ohnungen und Ähnlichem  bz w. Büro-
räum en und Ähnlichem  aufgrund der berechneten m aßgeblichen Außenlärm pegel die folgenden 
erforderlichen gesam ten bewerteten Bau-Schalldäm m -Maße (erf. R'w,ges) für die Außenbauteile 
(W ände, Fenster, Lüftung, Dächer etc.)einz uhalten: 
Lärmpegelbereich II: 
Aufenthaltsräum e in W ohnungen und Ähnliches  erf. R'w,ges = 30 dB 
Büroräum e und Ähnliches     erf. R'w,ges = 30 dB 
Lärmpegelbereich III: 
Aufenthaltsräum e in W ohnungen und Ähnliches  erf. R'w,ges = 35 dB 
Büroräum e und Ähnliches     erf. R'w,ges = 30 dB 
Lärmpegelbereich IV : 
Aufenthaltsräum e in W ohnungen und Ähnliches  erf. R'w,ges = 40 dB 
Büroräum e und Ähnliches     erf. R'w,ges = 35 dB 
Lärmpegelbereich V : 
Aufenthaltsräum e in W ohnungen und Ähnliches  erf. R'w,ges = 41 dB 
Büroräum e und Ähnliches     erf. R'w,ges = 36 dB 

Für Schlafräum e und Kinderz im m er, die auch als Schlafräum e genutz t werden, sind in den Berei-
chen m it verkehrsbedingten Beurteilungspegeln > 45 dB(A) schallgedäm m te, fenster-unabhängige 
Lüftungseinrichtungen vorz usehen. 
Für Minderungen der verkehrsbedingten Beurteilungspegel nachts sowie z ur Minderung der m aß-
geblichen Außenlärm pegel und Lärmpegelbereiche gem äß DIN 4109-1 ist ein gesonderter Nach-
weis erforderlich." 
Die DIN 4109 liegt z ur Einsicht im  FB P lanung, Zim m er 102, aus. 

9. Nutzung d e r s ola re n Stra hlungs e ne rgie 
Im gesam ten Geltungsbereich dieses Bebauungsplans sind die nutz baren Dachflächen der Ge-
bäude und baulichen Anlagen innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen z u m indestens 50 
% m it P hotovoltaikmodulen z ur Nutz ung der einfallenden solaren Strahlungs-energie ausz ustatten 
(Solarm indestfläche). W erden auf einem  Dach Solarwärm ekollektoren installiert, so kann die hier-
von beanspruchte Fläche auf die z u realisierende Solarm indest-fläche angerechnet werden. 

10. Ve rs orgungs le itunge n  
V ersorgungsleitungen jeder Art sind unterirdisch z u verlegen.  

11. Ve rs icke rung 
Das auf den P rivatgrundstücken anfallende als unbelastet geltende und nicht als Brauchwasser 
genutz te Dachflächenwasser ist richtliniengem äß z u versickern. Die befestigten Außenflächen der 
W ohnbaugrundstücke sind so z u gestalten, dass eine V ersickerung des anfallenden O berflächen-
wassers auf der Fläche selbst oder im  unbefestigten Seitenbereich auf dem  jeweiligen Grundstück 
gewährleistet ist. Zur H erstellung der V ersickerungsfähigkeit ist das P langebiet aufgrund des m aß-
geblichen Grundwasserspiegelstandes von 11,80 m über NN auf 12,80 m über NN aufz uhöhen 
und der nichttragfähige Baugrund abz utragen und gegen versickerungsfähigen Boden ausz utau-
schen. 

12. Dachfläche nbegrü nung 
Dachflächen m it einer m ax. Neigung von bis z u 15° sind m indestens extensiv z u begrünen. Die 
Mindeststärke der Drän-, Filter- und V egetationstragschicht beträgt 6 cm. Die Begrünung ist dau-
erhaft z u erhalten. Davon ausgenom m en sind Glasdächer, W intergärten, T errassenüberdachun-
gen sowie andere Dachflächen bis z u 10 m ². 

13. Grund s tü cks zufa hrt  
J e Grundstück ist eine Zufahrt in einer m ax. Breite von 5,0 m z ulässig. 

7. Hochwa s s e rs chutz 
Das P langebiet befindet sich in einem  H ochwasserrisikogebiet gem äß § 78b W H G. Bauliche 
Anlagen in Risikogebieten (§ 78b W H G) sollen in einer dem  H ochwasserrisiko angepassten 
Bauweise nach den allgem ein anerkannten Regeln der T echnik errichtet oder wesentlich erweitert 
werden, soweit eine solche Bauweise nach Art und Funktion der Anlage technisch m öglich ist. Bei 
den Anforderungen sollen auch die Lage des Grundstücks und die H öhe des m öglichen Schadens 
angem essen berücksichtigt werden.  
Die Errichtung neuer H eiz ölverbraucheranlagen in Risikogebieten (§ 78b W H G) ist verboten, wenn 
andere weniger wassergefährdende Energieträger z u wirtschaftlich vertretbaren Kosten z ur 
V erfügung stehen oder die Anlage nicht hochwassersicher errichtet werden kann.  
Gern. § 5 Abs. 2 W H G ist jede P erson, die durch H ochwasser betroffen sein kann, im Rahm en 
des ihr Möglichen und Zum utbaren verpflichtet, geeignete V orsorgem aßnahm en z um Schutz vor 
H ochwassergefahren und z ur Schadensm inderung z u treffen. H ierz u ist insbesondere die Nutz ung 
von Grundstücken den m öglichen Gefährdungen von Mensch, U m welt und Sachwerten durch 
H ochwasser anz upassen.   
8. Arte ns chutz 
Ve rm e id ungs m a ßna hm e  V1: Eventuell notwendige Fäll- und Rodungsarbeiten erfolgen nicht in 
der Zeit vom 1. März bis 30. Septem ber (siehe § 39 Abs. 5 BNatSchG) z ur V erm eidung 
baubedingter T ötungen oder V erletz ungen von gehölz nutz enden Individuen. 
Ve rm e id ungs m a ßna hm e  V2: Ein eventuell notwendiger Gehölz einschlag ist auf das unbedingt 
erforderliche Maß z u reduz ieren, um potenz ielle Fortpflanz ungs- und Ruhestätten z u erhalten. 
Ve rm e id ungs m a ßna hm e  V3: Die H errichtung des Baufeldes (wie das Abschieben des 
O berbodens) erfolgt außerhalb der Brutz eit der auftretenden bodenbrütenden V ogelarten 
(Zeitraum : 1. März bis 31. Juli) z ur V erm eidung baubedingter T ötungen oder V erletz ungen von 
Bodenbrütern unterschiedlicher Strukturen. 
Ist ein Einhalten der Bauz eitenbeschränkung nicht m öglich, ist vor Baufeldräum ung die geplante 
Baufläche durch geeignetes Fachpersonal auf potenz ielle Nester hin z u überprüfen. Sollten sich 
keine Brutstätten im  Baufeld befinden, so ist die H errichtung des Baufeldes gestattet. 
9. Em is s ione n d urch d ie K 229 
V on der Kreisstraße 229 können Em issionen ausgehen. Für die in Kenntnis dieses Sachverhaltes 
errichteten baulichen Anlagen können gegenüber dem T räger der Straßenbaulast keinerlei 
Entschädigungsansprüche hinsichtlich des Im m issionsschutz es geltend gem acht werden. 


